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Doch in vielen Fällen hält die 

Tiere können zweifellos viel Freude 

bereiten. Ihre Haltung bedeutet aber 

auch eine grosse Verantwortung und 

bringt eine Reihe von Pflichten mit 

sich. Wer einem Tier ein artgerechtes 

Dasein bieten möchte, muss insbe-

sondere über ausreichend Zeit und 

Geduld, genügend Platz sowie auch 

über die notwendigen finanziellen 

Mittel verfügen. Dennoch sind Tiere 

gerade zur Weihnachtszeit noch im-

mer beliebte Geschenke für Kinder.

Viele Tiere eignen sich 
nicht für Kinder

Aus der Sicht des Tierschutzes ist von 

Tiergeschenken aber grundsätzlich 

abzuraten. Die artgerechte Haltung 

eines Tieres erfordert Fachkennt-

nisse über seine Bedürfnisse und 

arttypischen Verhaltensweisen. Die 

meisten Tierarten sind anspruchsvoll 

in der Pflege und für Kinder nicht ge-

eignet, da sie von ihnen ohne sorgfäl-

tige Unterrichtung durch die Eltern 

in der Regel als Spielzeug betrachtet 

und entsprechend behandelt wer-

den. Gerade bei Kindern beliebte 

Tiere wie Meerschweinchen, Kanin-

chen, Hamster oder Chinchillas sind 

keine Kuscheltiere und dürfen nicht 

nach Belieben hochgehoben oder 

umhergetragen werden. Was für die 

Kinder ein Vergnügen darstellt, ver-

setzt die Tiere in erheblichen Stress. 

Ebenfalls eine Belastung bedeutet 

der ungewohnte Rhythmus, wenn 

Kinder tagsüber mit den von Natur 

aus dämmerungs- oder nachtaktiven 

Tieren spielen wollen.

Interesse am Tier lässt 
oftmals schnell nach

Hinzu kommt, dass die anfängliche 

Begeisterung über das lebende Ge-

schenk oftmals bald abflaut, weil die 

niedlichen Jungtiere schnell zu gross 

und arbeitsintensiv und damit für 

den Beschenkten ganz allgemein 

lästig werden. Als Folge davon wer-

den viele Tiere ins Tierheim abge-

schoben, weiterverschenkt, verkauft 

oder sogar ausgesetzt. Deshalb ist 

bei geplanten Tiergeschenken ganz 

besonders zu beachten, was für die 

Anschaffung eines Tieres allgemein 

gilt: Die artgerechte Haltung beim 

neuen Eigentümer muss in jedem 

Tiere eignen sich nicht 

als Geschenke 

Fall gewährleistet sein. Der Schen-

kende sollte daher vorgängig einige 

Fragen abklären: Ist der Beschenkte 

wirklich bereit, mehrere Jahre für 

ein Tier zu sorgen? Darf er in seiner 

Mietwohnung überhaupt Tiere hal-

ten? Und ist die ganze Familie da-

mit einverstanden, das Tier bei sich 

aufzunehmen?

Eltern haben ein 
Vetorecht

Damit eine Schenkung verbindlich 

zustande kommen kann, muss der 

Beschenkte nicht zwingend volljährig 

sein; es genügt, wenn er sogenannt 

urteilsfähig ist. Im Zusammenhang 

mit der Schenkung eines Tieres be-

deutet dies, dass er in der Lage sein 

muss, die Verantwortung, die die 

Tierhaltung mit sich bringt, abschät-

zen zu können. Somit ist es unter 

Umständen auch Kindern möglich, 

eine Schenkung rechtsgültig anzu-

nehmen. Minderjährige dürfen Ge-

schenke allerdings nicht gegen den 

ausdrücklichen Willen ihrer Eltern 

(oder eines anderen gesetzlichen 

Vertreters) annehmen. Diese ha-

ben ein Vetorecht, wenn sie mit der 

Schenkung nicht einverstanden sind. 

Sie könnten ihrem Kind also die An-

nahme eines Tieres als Geschenk 

untersagen und die sofortige Rück-

gabe an den Schenker verlangen. 

Wer jemandem eine Freude machen 

will, sollte sich also gut überlegen, ob 

ein lebendiges Tier wirklich das richti-

ge Geschenk ist. Weil die Ansprüche 

Auch ein schönes Tierbuch kann Kindern als Geschenk Freude machen 

und ist eine gute Vorbereitung auf die spätere Haltung eines Haustiers.


